


Laubbläser mit Verbrennungsmotor sind so laut wie ein Pressluft-

hammer

Wenn Lärm die 
heimische Oase stört
Sommerzeit ist auch Gartenzeit. Der eigene Garten 
ist für viele Menschen ein Ort der Ruhe und Entspan-
nung, der aber manchmal auch für Anspannung sorgt. 
Dann nämlich, wenn Lärm die himmlische Ruhe stört. 
Motorisierte Gartengeräte wie Rasenmäher, Häcksler, 
Laubbläser und Co. erleichtern den Gärtnerinnen und 
Gärtnern die Arbeit, sie machen aber auch jede Menge 
Lärm.

Laubbläser mit Verbrennungsmotor zum Beispiel er-
zeugen in drei Meter Entfernung noch einen Schall-
druckpegel von 91 dB(A), das ist in etwa so laut wie ein 
Presslufthammer. Dabei gilt nach Meinung von Exper-
tinnen und Experten schon eine Dauerbelastung ab 
80 dB(A) als schädigend für das menschliche Ohr. Der 
Richtwert für kleinere Rasenmäher liegt bei 94 dB(A), 
angegeben als Schallleistungspegel. Dies entspricht 
in zwei Meter Entfernung einem Schalldruckpegel von 
79 dB(A) und ist ungefähr so laut wie ein LKW im Leer-
lauf.



Arbeiten Sie mit 
Gehörschutz

Wenn Sie Ihren Rasen 
mähen, mit der Ket-
tensäge arbeiten oder 
den Heckenschnitt 
häckseln, stören Sie 
eventuell den Nach-
barn. In erster Linie 
gefährden Sie aber Ihr 
eigenes Gehör: Direkt 
am Rasenmäher, an 
der Motorsäge oder dem Häcksler ist es am lautesten. 
Bei Arbeiten mit solchen Geräten sollten Sie also auf 
jeden Fall einen Gehörschutz tragen. Mit steigendem 
Abstand sinkt der Schalldruckpegel. Eine Faustregel 
besagt: Bei einer Verdoppelung des Abstands von der 
Schallquelle sinkt der Schalldruckpegel um 6 dB(A). 

Rechenbeispiel: Erzeugt ein Rasenmäher in drei Me-
tern Abstand noch einen Schalldruck von 91 dB(A), 
sind es in sechs Metern Entfernung noch 85 dB(A), 
also 6 dB(A) weniger; in zwölf Metern Entfernung noch 
79 dB(A), also 12 dB(A) weniger. Wissenswert: Erst die 
Senkung des Pegels um 10 dB(A) entspricht einer Hal-
bierung der wahrgenommenen Lautstärke.

Wer laute Gartengeräte bedient, 

sollte einen Gehörschutz tragen





Achten Sie beim Kauf motorisierter  Geräte wie Ra-
senmäher und Co. immer auf das CE-Prüfzeichen 
und die Angabe des garantierten Schallleistungspe-
gels. Diese Angaben müssen nach der Geräte- und 
Maschinenlärmschutzverordnung – 32.BlmSchV – 
auf jedem Gerät angebracht sein. Auch der „Blaue 
Engel“ kann bei der Auswahl eines lärmarmen Gar-
tengeräts hilfreich sein.

Aktuell können nur Geräte mit Elektromotor (Netz-
betrieb oder Akku) niedrigere Schallleistungspegel 
erreichen als gesetzlich vorgeschrieben – und sich 
damit um die Auszeichnung mit dem Blauen Engel 
bewerben. 

So laut dürfen elektrische Gartengeräte nach den Vergabekriterien 

des Blauen Engels sein

Gerätetyp Schallleistungspegel

Motorkettensägen 99 dB(A)

Heckenscheren 93 dB(A)

Rasenmäher  

Schnittbreite < 40 cm 

Schnittbreite > 40 cm

 

88 dB(A) 

91 dB(A)

Elektrische Trimmer und Sensen 91 dB(A)

Vertikutierer 92 dB(A)

Häcksler 92 dB(A)

Hochentaster 95 dB(A)

Achten Sie beim Kauf von Gartengeräten bewusst auf das CE-Zei-

chen und einen möglichst niedrigen Schallleistungspegel








